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Siemens Aktiengesellschaft 
Berlin und München

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2012 

� Berlin und München, im Dezember 2011

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, 
wir laden Sie ein zur

ordentlichen Hauptversammlung 
der Siemens Aktiengesellschaft

am Dienstag, 24. Januar 2012, 10.00 Uhr,  
in der Olympiahalle im Olympiapark, Coubertinplatz,  
80809 München.
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Tagesordnung

1.	 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des 
Zusammengefassten Lageberichts für die Siemens Aktiengesellschaft und den Konzern einschließlich des 
erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und 5, § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs zum 
30. September 2011 sowie des Berichts des Aufsichtsrats, des Corporate-Governance-, Vergütungs- und 
Compliance-Berichts zum Geschäftsjahr 2010 / 2011

Die genannten Unterlagen sind auf unserer Internetseite unter www.siemens.com/hauptversammlung zugänglich 
und können in den Geschäftsräumen am Sitz der Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, 
und Nonnendammallee 101, 13629 Berlin, eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zuge-
sandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. Entspre-
chend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Auf-
sichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat. 

2.	 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Siemens Aktiengesellschaft 
zur Ausschüttung einer Dividende

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der Siemens Aktiengesellschaft aus dem abgelaufenen 
Geschäftsjahr 2010 / 2011 in Höhe von Euro 2 742 610 263,00 wie folgt zu verwenden: 

Ausschüttung einer Dividende von Euro 3,00 je für das abgelaufene Geschäftsjahr 2010 / 2011 
dividendenberechtigte Stückaktie: Euro 2 628 532 950,00

Gewinnvortrag: Euro 114 077 313,00

Bei den angegebenen Beträgen für die Gewinnausschüttung und den Gewinnvortrag sind die 876 177 650 zur Zeit des 
Gewinnverwendungsvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat vorhandenen, für das abgelaufene Geschäftsjahr 
2010 / 2011 dividendenberechtigten Stückaktien berücksichtigt. Sollte sich die Zahl der für das abgelaufene Geschäfts-
jahr 2010 / 2011 dividendenberechtigten Stückaktien bis zur Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptversamm-
lung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende von 
Euro 3,00 je dividendenberechtigte Stückaktie sowie einen entsprechend angepassten Gewinnvortrag vorsieht.

3. 	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2010 / 2011 für diesen Zeitraum 
zu entlasten.

4.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2010 / 2011 für diesen Zeit-
raum zu entlasten.

5.	 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers  
sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Zwischenberichts

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses – vor, die Ernst & Young GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, 

a)	 zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 / 2012 

	 und

b)	 zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr 
des Geschäftsjahrs 2011 / 2012 

zu bestellen.
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Weitere Angaben und Hinweise

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf 914 203 421 
Stück teilnahme- und stimmberechtigte Aktien ohne Nennbetrag, von denen 38 025 771 Stück auf eigene Aktien ent
fallen, aus denen der Gesellschaft keine Rechte zustehen.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Anmeldung
Zur stimmberechtigten Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister als 
Aktionäre der Gesellschaft eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind. Die Anmeldung muss spätestens bis Diens-
tag, 17. Januar 2012, bei der Gesellschaft eingegangen sein. 

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich in Textform in deutscher oder englischer Sprache bei 
der Siemens Aktiengesellschaft unter der Anschrift 

Siemens Hauptversammlung 2012 
81052 München 
Telefaxnummer:	 + 49 (0) 89 / 636 - 700776 
E-Mail-Adresse:	 ihv@siemens.com

oder unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservices zur Hauptversammlung elektronisch unter der Inter-
netadresse 

https://ihv.siemens.com 

anmelden. Den Online-Zugang erhalten Sie durch Eingabe Ihrer Aktionärsnummer und der zugehörigen individuellen 
Zugangsnummer, die Sie den Ihnen übersandten Unterlagen entnehmen können. Aktionäre, die sich für den elektro-
nischen Versand registriert haben, verwenden anstelle der individuellen Zugangsnummer das von ihnen im Rahmen 
der Registrierung vergebene Zugangspasswort. Weitere Hinweise zum Anmeldeverfahren finden sich auf dem Ihnen 
zusammen mit dem Einladungsschreiben übersandten Anmeldeformular, das auch für die Vollmachtserteilung und 
Briefwahl genutzt werden kann, sowie auf der genannten Internetseite. 

Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen gemäß § 135 Abs. 8 oder § 135 Abs. 10 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 
Aktiengesetz gleichgestellte Personen, Institute oder Unternehmen können das Stimmrecht für Aktien, die ihnen 
nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, nur aufgrund einer Ermächtigung des 
Aktionärs ausüben.

Inhaber von American Depositary Receipts (ADR) können weitere Informationen über JP Morgan Chase & Co., PO Box 64504, 
St Paul, MN 55164-0504, USA (Telefonnummer: + 1 800 990 1135, E-Mail-Adresse: jpmorgan.adr@wellsfargo.com) erhalten.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund der erfahrungsgemäß großen Zahl von Anmeldungen zu unserer 
Hauptversammlung jedem Aktionär grundsätzlich nur eine Eintrittskarte zuschicken können. Zugleich bitten wir Sie, 
ohne Ihr Recht auf Teilnahme an der Hauptversammlung einschränken zu wollen, sich frühzeitig und nur dann anzu-
melden, wenn Sie eine Teilnahme an der Hauptversammlung ernsthaft beabsichtigen. Damit erleichtern Sie die Orga-
nisation der Hauptversammlung.

Eintritts- und Stimmkartenblöcke werden den zur Teilnahme berechtigten Aktionären oder Bevollmächtigten erteilt.

Freie Verfügbarkeit der Aktien
Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert; Aktionäre können deshalb 
über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen. Maßgeblich für das Stimmrecht ist der 
im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag der Hauptversammlung. Dieser wird dem Bestand am Ende des Anmel-
deschlusstages entsprechen, da Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters in der Zeit vom 18. Januar 2012 bis 
einschließlich zum 24. Januar 2012 erst mit Gültigkeitsdatum 25. Januar 2012 verarbeitet und berücksichtigt werden. 
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Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen 
Bevollmächtigten – zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären – ausüben lassen. Auch in 
diesem Fall ist für eine rechtzeitige Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten Sorge zu tragen. 

Eine Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Text-
form oder sind über den oben genannten Internetservice zur Hauptversammlung zu erteilen (mittels Aktionärsnum-
mer und der zugehörigen individuellen Zugangsnummer beziehungsweise des Zugangspassworts), wenn weder ein 
Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder diesen gemäß § 135 Abs. 8 oder § 135 Abs. 10 in Verbindung mit 
§ 125 Abs. 5 Aktiengesetz gleichgestellte Personen, Institute oder Unternehmen bevollmächtigt werden. Die Erteilung 
und der Nachweis einer Vollmacht können unter der oben genannten Anschrift unter Nutzung des zusammen mit 
dem Einladungsschreiben übersandten Anmeldeformulars erfolgen. Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und die-
sen gemäß § 135 Abs. 8 oder § 135 Abs. 10 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 Aktiengesetz gleichgestellte Personen, Insti
tute oder Unternehmen können zum Verfahren für ihre eigene Bevollmächtigung abweichende Regelungen vorsehen. 

Als besonderen Service bieten wir Ihnen wieder an, dass Sie sich nach Maßgabe Ihrer Weisungen auch durch Mitar
beiter der Gesellschaft in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Auch diese Bevollmächtigung ist unter der 
oben genannten Internetadresse (mittels Aktionärsnummer und der zugehörigen individuellen Zugangsnummer 
beziehungsweise des Zugangspassworts) sowie mit den Ihnen übersandten Unterlagen möglich. Dabei bitten wir zu 
beachten, dass die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nur zu denjenigen Punkten der Tagesordnung ausüben kön-
nen, zu denen Sie Weisung erteilen, und dass sie weder im Vorfeld noch während der Hauptversammlung Weisungen 
zu Verfahrensanträgen entgegennehmen können. Ebenso wenig nehmen die Stimmrechtsvertreter Aufträge zu Wort-
meldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen 
oder Anträgen entgegen. 

Weitere Hinweise zum Vollmachtsverfahren finden sich auf dem Ihnen zusammen mit dem Einladungsschreiben 
übersandten Anmeldeformular sowie auf der genannten Internetseite.

Über unseren Internetservice zur Hauptversammlung bieten wir Ihnen die Möglichkeit, nach erfolgter rechtzeitiger 
Anmeldung Änderungen bezüglich Ihrer Eintrittskartenbestellung, Vollmachts- und Weisungserteilungen noch bis 
zum Ende der Generaldebatte am Tag der Hauptversammlung vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Nutzung 
des Internetservices zur Hauptversammlung nicht an etwaigen Abstimmungen über eventuelle, erst in der Hauptver-
sammlung vorgebrachte Gegenanträge oder Wahlvorschläge oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung 
mitgeteilte Anträge teilnehmen und auch keine diesbezüglichen Weisungen erteilen können. Ebenso können über 
den Internetservice zur Hauptversammlung keine Wortmeldungen, Widersprüche gegen Hauptversammlungsbe-
schlüsse, Fragen oder Anträge von Aktionären entgegengenommen werden. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihre Stimme, auch ohne an der Hauptversammlung teilzu-
nehmen, durch Briefwahl abgeben. Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl sind nur diejenigen einge-
tragenen Aktionäre berechtigt, die rechtzeitig angemeldet sind. 

Die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl erfolgt schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation und muss bis 
spätestens Dienstag, 17. Januar 2012, bei der Gesellschaft eingegangen sein. Bitte verwenden Sie das Ihnen zusam-
men mit dem Einladungsschreiben übersandte Anmeldeformular, das Sie an die oben genannte Anschrift zurück
senden, oder nutzen Sie den passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung unter der oben genannten 
Internetadresse (mittels Aktionärsnummer und der zugehörigen individuellen Zugangsnummer beziehungsweise des 
Zugangspassworts). 

Weitere Hinweise zur Briefwahl finden sich auf dem Ihnen zusammen mit dem Einladungsschreiben übersandten 
Anmeldeformular sowie auf der genannten Internetseite.
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Nach erfolgter rechtzeitiger Stimmabgabe im Wege der Briefwahl steht Ihnen unser Internetservice noch bis zum 
Ende der Generaldebatte am Tag der Hauptversammlung für Änderungen zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass Sie 
bei Nutzung des Internetservices zur Hauptversammlung keine Briefwahlstimmen zu eventuellen, erst in der Haupt-
versammlung vorgebrachten Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen oder sonstigen nicht im Vorfeld der Hauptver-
sammlung mitgeteilten Anträgen abgeben können. Ebenso können über den Internetservice zur Hauptversammlung 
keine Wortmeldungen, Widersprüche gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, Fragen oder Anträge von Aktionären 
entgegengenommen werden.

Bevollmächtigte Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen gemäß § 135 Abs. 8 oder § 135 Abs. 10 in Verbin-
dung mit § 125 Abs. 5 Aktiengesetz gleichgestellte Personen, Institute oder Unternehmen können sich ebenfalls der 
Briefwahl bedienen. 

Auch für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl ist der im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag 
der Hauptversammlung maßgeblich, der dem Bestand am Ende des Anmeldeschlusstages entsprechen wird, da Auf-
träge zur Umschreibung des Aktienregisters in der Zeit vom 18. Januar 2012 bis einschließlich zum 24. Januar 2012 erst 
mit Gültigkeitsdatum 25. Januar 2012 verarbeitet und berücksichtigt werden.

Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge, Auskunftsverlangen  
(Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 Aktiengesetz)

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 Aktiengesetz
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500 000 
Euro erreichen (dies entspricht 166 667 Aktien), können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt 
und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beilie-
gen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Siemens Aktiengesellschaft zu richten und muss der Gesell-
schaft spätestens bis zum 24. Dezember 2011 bis 24.00 Uhr zugehen. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an 
folgende Adresse:

Vorstand der Siemens Aktiengesellschaft 
Wittelsbacherplatz 2 
80333 München.

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt 
gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht 
und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die 
Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse  
www.siemens.com/hauptversammlung bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 Aktiengesetz
Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und / oder Aufsichts-
rat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge übersenden. Gegenanträge müssen mit einer 
Begründung versehen sein. Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von Aktionären zur Hauptver-
sammlung sind ausschließlich an

Siemens Aktiengesellschaft 
Corporate Finance 
Investor Relations (CF IR) 
Wittelsbacherplatz 2 
80333 München  
Telefaxnummer: + 49 (0) 89 / 636 - 32830 

oder per E-Mail an 
hv2012@siemens.com 
zu richten. 
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Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des 
Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu machender Begründungen nach ihrem Eingang unter der Internetadresse  
www.siemens.com/hauptversammlung veröffentlichen. Dabei werden die bis zum 9. Januar 2012 bis 24.00 Uhr bei 
der oben genannten Adresse eingehenden Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den Punkten dieser Tagesordnung 
berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse 
veröffentlicht. 

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten 
der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen 
sowie die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen verlangen, soweit die 
Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 

Weitergehende Erläuterungen
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 Aktien
gesetz finden sich unter der Internetadresse www.siemens.com/hauptversammlung.

Live-Übertragung der Hauptversammlung

Auf Anordnung des Versammlungsleiters wird die gesamte Hauptversammlung am 24. Januar 2012 für Aktionäre der 
Siemens Aktiengesellschaft ab 10.00 Uhr live über das Internet übertragen (https://ihv.siemens.com). Den Online-
Zugang erhalten Aktionäre durch Eingabe ihrer Aktionärsnummer und der zugehörigen individuellen Zugangsnummer, 
die sie den ihnen übersandten Unterlagen entnehmen können. Aktionäre, die sich für den elektronischen Versand 
registriert haben, verwenden anstelle der individuellen Zugangsnummer das von ihnen im Rahmen der Registrierung 
vergebene Zugangspasswort. 

Die Reden des Aufsichtsrats- und des Vorstandsvorsitzenden können auch von sonstigen Interessierten live über das 
Internet verfolgt werden und stehen nach der Hauptversammlung unter www.siemens.com/hauptversammlung als 
Aufzeichnung zur Verfügung. Eine Aufzeichnung der gesamten Live-Übertragung erfolgt nicht. 

Internetseite, über die die Informationen gemäß § 124a Aktiengesetz zugänglich sind

Die Einberufung der Hauptversammlung mit den gesetzlich geforderten Angaben und Erläuterungen ist auch über 
unsere Internetseite www.siemens.com/hauptversammlung zugänglich, auf der sich zudem die Informationen gemäß 
§ 124a Aktiengesetz finden. 

Nach der Hauptversammlung werden die Abstimmungsergebnisse unter der gleichen Internetadresse bekannt gegeben.

Die Einberufung der Hauptversammlung wurde solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon 
ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten.

Mit freundlichen Grüßen

Siemens Aktiengesellschaft 
Der Vorstand

Siemens Aktiengesellschaft ⋅ Vorsitzender des Aufsichtsrats: Gerhard Cromme

Vorstand: Peter Löscher, Vorsitzender ⋅ Mitglieder: Roland Busch, Brigitte Ederer, Klaus Helmrich, Joe Kaeser, Barbara Kux, 
Hermann Requardt, Siegfried Russwurm, Peter Y. Solmssen, Michael Süß

Sitz der Gesellschaft: Berlin und München ⋅ Registergericht: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, München, HRB 6684
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